
AMTSBLATT
der Gemeinde Salzatal
02. Jahrgang Salzatal, den 13.03.2026 Nummer 04/26

INHALT

Öff entliche Bekanntmachung der Gemeinde Salzatal
Öff	entliche	Auslegung	des	Entwurfes	zum	Flächennutzungsplan	der	Gemeinde	Salzatal	...........................................1

Impressum	.................................................................................................................................................................................2

Öff entliche Auslegung des Entwurfes zum 
Flächennutzungsplan der Gemeinde Salzatal

Der	 Gemeinderat	 der	 Gemeinde	 Salzatal	 hat	 in	 öf-
fentlicher	Sitzung	am	10.02.2026	den	Entwurf	des	Flä-
chennutzungsplanes	(Stand	07.	Januar	2026)	gebilligt	
und	beschlossen	diesen	nach	§	3	Abs.	2	Baugesetz-
buch	(BauGB)	der	Öff	entlichkeit	vorzustellen.	Die	von	
der	 Planung	 betroff	enen	 Behörden	 und	 sonstigen	
Träger	 öff	entlicher	 Belange	werden	 gemäß	 §	 4	 Abs.	
2	BauGB	von	der	Auslegung	unterrichtet	und	zur	Ab-
gabe	ei-ner	Stellungnahme	aufgefordert.	Die	Abstim-
mung	mit	den	Nachbargemeinden	erfolgt	gemäß	§	2	
Abs.	2	BauGB.

Gemäß	§	2	Abs.	4	BauGB	sind	die	Belange	des	Um-
weltschutzes	zu	berücksichtigen.	Aus	diesem	Grunde	
ist	eine	Umweltprüfung	durchzuführen	in	der	die	vor-
aussichtlichen,	erheblichen	Umweltauswirkungen	er-
mittelt,	sowie	in	diesem	Umweltbericht	beschrieben	
und	bewertet	werden.

Der	räumliche	Geltungsbereich	des	Flächennutzungs-
planes	 umfasst	 das	 gesamte	 Gebiet	 der	 Gemeinde	
Salzatal.

Der	 Inhalt	 dieser	 Bekanntmachung	 sowie	 der	 Ent-
wurf	des	Flächennutzungsplanes,	bestehend	aus	der	
Planzeichnung	 (Blatt	1-3),	der	Begründung	mit	Anla-
gen,	dem	Entwurf	zum	Umweltbericht	sowie	den	um-
weltbezogenen	 Stellungnahmen	 und	 Informationen	
zu	den	Schutzgütern	Grund	und	Boden,	Kultur-	und	
Sachgütern,	Biotopen,	Artenschutz,	Wasser,	Bergbau	
und	Altlasten	werden	in	der	Zeit	vom

16. März 2026 bis einschließlich 17. April 2026

in	das	Internet	eingestellt	und	können	auf	folgender	
Internetseite	der	Gemeinde	Salzatal	eingesehen	wer-
den:

www.gemeinde-salzatal.de
->	Bürger	&	Verwaltung	
->	Bauleitplanung	
->	öff	entliche	Auslegungen

Es	kann	auch	folgender	Link	angewendet	werden:

https://www.gemeinde-salzatal.de/de/oeff	entliche_
Auslegungen.html

Zusätzlich	 zur	 Veröff	entlichung	 im	 Internet	 liegen	
die	 vollständigen	 Entwurfsunterlagen	 während	 des	

gesamten	 Veröff	entlichungszeitraumes	 im	 Verwal-
tungsgebäude	 II	 der	 Gemeinde	 Salzatal,	 Schulstra-
ße	 3	 in	 06198	 Salzatal/	OT	 Salzmünde	während	der	
Dienstzeiten	zu	jedermanns	Einsicht	gemäß	§	3	Abs.	2	
BauGB	öff	entlich	aus:

Montag:		 9.00–12.00	Uhr	und	13.00–14.00	Uhr
Dienstag:		 9.00–12.00	Uhr	und	13.00–17.00	Uhr
Mittwoch:		 9.00–12.00	Uhr	und	13.00–14.00	Uhr
Donnerstag:	 9.00–12.00	Uhr	und	13.00–15.00	Uhr
Freitag:			 9.00–12.00	Uhr.

Ferner	erfolgt,	zusätzlich	zur	Veröff	entlichung	im	In-
ternet	und	zur	Auslage	im	Verwaltungsgebäude	II	der	
Gemeinde	 Salzatal,	 Schulstraße	3	 in	 06198	 Salzatal/	
OT	 Salzmünde,	 die	 Bekanntmachung	 im	 Amtsblatt	
der	Gemeinde	und	in	der	Heimatzeitung	(Ausgabe	02-
2026).

Weiterhin	 liegen	 Stellungnahmen	 aus	 der	 frühzeiti-
gen	 Behördenbeteiligung	 mit	 umweltbezogenen	 In-
formationen	zu	nachfolgenden	Themen	aus:

Ministerium	 für	 Infrastruktur	 und	 Digitales	 vom	
04.02.2025	
-	Hinweis	auf	Nachhaltigkeitsprinzip	und	Flächenrecy-
		cling	bei	der	Neuausweisung	von	Baufl	ächen	
-	Hinweis	auf	Grundsatz	G13	zum	sparsamen	Umgang
		mit	Grund	und	Boden
-	Hinweise	zum	Vorranggebiet	Windenergie	in	Bee-
		senstedt
-	Hinweis	auf	Ziel	115	LEP	2010	wonach	insbesondere
		die	Wirkung	von	PV-freifl	ächenanlagen	auf	das	Land-
		schaftsbild,	den	Naturhaushalt	und	Bodenhaushalt
		zu	prüfen	sind	
-	Hinweis	auf	Grundsatz	G	84	LEP	wonach	PV-Freifl	ä-
		chenanlagen	vorrangig	auf	bereits	versiegelte	oder
		Konversionsfl	ächen	errichtet	werden	sollen	
-	Hinweis	auf	G	85	LEP	2010	wonach	die	Errichtung
		von	PV-Freifl	ächenanlagen	auf	landwirtschaftlich	ge-
		nutzten	Flächen	weitgehend	vermieden	werden	soll

Landkreis	Saalekreis	vom	10.01.2025

Untere	Wasserbehörde:	
-	Hinweise	auf	Gewässerschonstreifen	zu	Gewässern
		II.	Ordnung
-	Hinweise	zu	Überschwemmungsgebieten	

Untere	Denkmalschutzbehörde:
-	Hinweis	auf	archäologische	Kulturdenkmale	im	Plan
		gebiet
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Untere Naturschutzbehörde:
- Hinweise auf geschützte Biotope, Landschafts-
  schutzgebiete und Artenschutzmaßnahmen im
  Zuge des Neubaus der BAB 143

Untere Bodenschutzbehörde:
- Hinweise zu Altlasten 

Untere Immissionsschutzbehörde:
- Hinweise zu schutzbedürftigen Nutzungen 

Untere Verkehrsbehörde:
- Hinweis zur Beachtung, dass keine Blendwirkungen
  auf Verkehrsteilnehmer ausgehen

Katastrophenschutz und Rettungsdienst:
- Hinweise auf Kampfmittelverdachtsflächen

Landesamt für Umweltschutz vom 19.12.2024
- Hinweise zu artenschutzfachlichen Zielen und ge-
  setzlichen Vorgaben zum Artenschutz im Zuge des
  Neubaus der BAB 143

Die Autobahn GmbH des Bundes vom 18.12.2025
- Hinweise auf planfestgestellte Ausgleichs- und Er
  satzmaßnahmen zum Neubau der BAB 143
- Hinweise zu Konflikten der geplanten Bebauung mit
  den Erhaltungszielen der FFH-Gebiete

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Süd vom 20.01.2025
- Einwände zum Entzug landwirtschaftlicher Nutzflä-
  chen 
- Verweis auf nachteilige Veränderungen für die Agrar-
  struktur (Flächenzerschneidung)
- Hinweis auf Konflikt der geplanten Bebauung mit
  wertvollen Ackerböden

Landesamt für Geologie und Bergwesen vom 
19.12.2025
- Hinweise zu Bergbauberechtigungen und den da-
  raus resultierenden Rechten der Eigentümer/ Rechts
  nachfolger
- Hinweis zu Starkregenabflüssen  

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie vom 
05.11.2025 
- Hinweis auf archäologische Kulturdenkmale im Plan-
  gebiet

Während der Veröffentlichungszeit können von jeder-
mann Stellungnahmen schriftlich, per E-Mail (bauleit-
planung@gemeinde-salzatal.de) und/ oder mündlich 
zur Niederschrift zum Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes abgegeben werden. Da das Ergebnis der 
Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist 
die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Flächennutzungsplan unberücksich-
tigt bleiben können.

Ergänzend hierzu wird darauf hingewiesen, dass 
eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 
2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetzes gem. § 7 Abs. 3 S. 1 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendun-
gen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Aus-
legungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend ge-

macht hat, aber hätte geltend machen können.

Hinweise zum Datenschutz
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Dritte (Pri-
vatpersonen) mit der Abgabe einer Stellungnahme 
der Verarbeitung ihrer angegeben Daten, wie Name, 
Adressdaten und E-Mailadressen zustimmen. Sofern 
Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben ab-
geben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergeb-
nis der Prüfung nach Abschluss des Verfahrens. Ge-
mäß Art. 6 Abs. 1e EU-DSGVO werden die Daten im 
Rah-men des Bauleitplanverfahrens für die gesetzlich 
bestimmten Dokumentationspflich-ten und für die 
Informationspflicht Ihnen gegenüber genutzt. 

Salzatal, den 25.02.2026

gez. Ina Zimmermann
Bürgermeisterin
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